Dauerbrenner “Harmonisierung der Pensionssysteme“

Gibt es eine faire und gerechte Lösung?

Eines der beherrschenden Themen in der innenpolitischen Debatte ist die Harmonisierung aller Pensionssysteme. Auf Expertenebene werden zur Zeit verschiedenste Modelle diskutiert und gerechnet. Eines zeichnet sich bereits ab: so einfach, wie es sich die politische Ebene vorgestellt hat, ist dieses Vorhaben nicht umzusetzen.

In der medialen Berichterstattung wird immer wieder der Öffentliche Dienst als größtes Hindernis zu einem harmonisierten Pensionssystem dargestellt. Eine einseitige Sichtweise. Es ist zumindest genauso schwierig alle Gewerbetreibenden und Bauern zu erfassen, zahlen doch diese beiden Gruppen deutlich weniger Pensionsbeitrag (Bauern 14,5%, Gewerbetreibende 15%) als im ASVG von Dienstnehmer und Dienstgeber einbezahlt wird (22,8%). Auch die Bemessungsgrundlage wird im Vergleich zu jener der unselbständig Erwerbstätigen unterschiedlich ermittelt.

In der öffentlichen Debatte wird auch immer wieder behauptet, dass die Pensionsreform 2003 lediglich die ASVG-Versicherten betroffen habe. Diese Behauptungen entbehren jeder Grundlage. Die Pensionsreform 2003 gilt für Beamte und Vertragsbedienstete gleichermaßen. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass bereits umfassende Schritte zur Harmonisierung der Systeme unternommen wurden. Nach der Übergangsphase gelten sowohl für Beamte als auch für die ASVG-Versicherten im Wesentlichen die gleichen Rahmenbedingungen für die Pensionsberechnung und dem Pensionsantritt. 

Vergleich des ASVG-Pensionssystems mit dem öffentlich-rechtlichen Pensionssystem zum Stand 1.1.2004:

	Öffentlich-rechtliches Pensionssystem
	ASVG-Pensionssystem

	Alimentationsprinzip; Pensionsbeiträge fließen direkt ins Budget
	Ähnlich dem Versicherungsprinzip organisiert

	Pensionsbeiträge Dienstnehmer:

12,55% bzw. 11,05%
	Pensionsbeiträge Dienstnehmer:

10,25%

	Pensionsbeiträge Dienstgeber:

0%
	Pensionsbeiträge Dienstgeber:

12,55%

	Pensionssicherungsbeitrag der Beamtenpensionisten:

3,04% (Stand 2004)
	Pensionssicherungsbeitrag der ASVG-Pensionisten:

0%

	Keine Höchstbeitragsgrundlage;

Beitrags- aber auch Leistungshöhe unbeschränkt
	Höchstbeitragsgrundlage;

Beitrags- aber auch Leistungshöhe beschränkt

	Durchrechnung steigt bis 2028 auf

40 Jahre
	Durchrechnung steigt bis 2028 auf

40 Jahre

	Gleiches Pensionsantrittsalter für Männer und Frauen 

65 Jahre (ab 2017)
	Unterschiedliches Pensionsantrittsalter für Männer und Frauen 

60 Jahre (Frauen) 65 Jahre (Männer)

	Es gebührt keine Abfertigung
	Es gebührt eine Abfertigung

	Es gibt keine Pensionskassenregelung
	Es gibt Pensionskassenregelungen


Die Tabelle zeigt deutlich, wo nach der Pensionsreform 2003 noch Unterschiede sind. Sie zeigt aber auch, wo Geld in die Hand zu nehmen ist, um eine Harmonisierung finanzieren zu können. Es ist ja nicht nur die Entrichtung von Dienstgeberbeiträgen, sondern nach einer Harmonisierung fließen sowohl Dienstgeber- als auch Dienstnehmerbeitrag in das neue Pensionskontosystem. Das bedeutet auch, dass die „Altpensionen“ ab diesem Zeitpunkt zu 100% aus den jeweiligen Budgets finanziert werden müssen. Eine weitere Belastung ist das Wegfallen der höheren Dienstnehmerbeiträge sowie jener Dienstnehmerbeiträge die über der Höchstbeitragsgrundlage liegen (beispielsweise zahlt ein Richter eines Höchstgerichtes monatlich etwa € 1050,-- Pensionsbeitrag, während ein Privatangestellter mit dem gleichen Einkommen monatlich lediglich etwa € 350,-- an Pensionsbeitrag zu entrichten hat; das bedeutet in diesem Fall für den Bund einen Verlust von € 700,-- monatlich).

Zusätzlich sind die Entrichtung von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen sowie Beiträge in den Familienlastenausgleichsfonds zu berücksichtigen. Mit diesen Geldern müssen die Ersatzzeiten (z.B. Kindererziehungszeiten, Arbeitslosenzeiten) finanziert werden. Und es ist wohl ein Gebot der Solidarität, dass die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) diese für ein Pensionskonto notwendigen Ersatzzeiten als Arbeitsgeber ebenfalls mitfinanzieren.

Eine Harmonisierung der Pensionssysteme muss den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit verfolgen. Dabei müssen sowohl die Aktivlebensverdienstsumme, als auch der Ruhebezug als Teile der Gesamtlebensverdienstsumme in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Derzeit ergibt sich durch die steilen Gehaltskurven bei öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen eine deutliche Bevorzugung des letzten Drittels der Gesamtlebensverdienstsumme. Wird das Pensionssystem harmonisiert, muss zeitgleich eine Besoldungsreform dazu führen, dass vom letzten Drittel der Gesamtlebensverdienstsumme Teile zugunsten des ersten Drittels verschoben werden. Dieses neue Besoldungssystem muss selbstverständlich mit einer Pensionskassenzusage sowie einem Abfertigungsäquivalent ausgestattet sein.

Da ein neues Besoldungssystem nur für neu Eintretende gelten kann, soll ein harmonisiertes Pensionssystem grundsätzlich für alle gelten, die neu in das Berufsleben eintreten. Für alle bereits im Dienststand Befindlichen soll eine Optionsmöglichkeit in das neue Besoldungssystem angeboten werden, wobei die Option in das neue Besoldungssystem auch die Übernahme des neuen, harmonisierten Pensionssystems beinhaltet.

Für Kolleginnen und Kollegen, die schon im Öffentlichen Dienst beschäftigt sind, kann das Modell nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung kommen. Die Besonderheiten der bisherigen unterschiedlichen Systeme (bereits erworbene Ansprüche und aus den Systemen abgeleitete Erwartungshaltungen) müssen im Übergangsrecht entsprechend berücksichtigt werden. Dieser Vertrauensschutz ist so zu verstehen, dass derzeitige Erwartungshaltungen in das bisherige Pensionssystem hinsichtlich Versorgungsniveau, Antrittsalter und anderer Parameter nicht beeinträchtigt werden dürfen.

Gleichzeitig mit der Harmonisierung müssen die bereits angeführten, notwendigen Rahmenbedingungen wie eine Besoldungsreform, Pensionskassenzusage sowie Abfertigung geschaffen werden. Da diese notwendigen Maßnahmen ihre Wirksamkeit erst schrittweise entfalten können und nur für neu ins System Eintretende eine gleiche und gerechte Ausgangsbasis bringen, sind für bereits im System befindliche Kolleginnen und Kollegen gleichwertige Garantien des Dienstgebers gegenüber den Betroffenen zu leisten.

Wie schwierig die Ausgestaltung eines fairen und gerechten Übergangsrechts ist, zeigt z.B. die Tatsache, dass Frauen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen erst um fünf Jahre später in den Ruhestand treten können als Frauen in ASVG-Dienstverhältnissen. Diese Ungleichbehandlung bleibt aufgrund einer Verfassungsbestimmung bis 2033 bestehen. Realpolitisch betrachtet ist es kaum möglich, diese Verfassungsbestimmung zu kippen. Auf der anderen Seite verbietet es das Europarecht, dort wo bereits eine Gleichstellung erfolgt ist, diese wieder rückgängig zu machen. 

Das Übergangsrecht muss jedenfalls so ausgestaltet werden, dass eine Harmonisierung aller Pensionssysteme unter fairen und gerechten Bedingungen abläuft. Das öffentlich-rechtlichen Pensionssystem muss im Konnex der Gesamtlebensverdienstsumme betrachtet werden. Und dazu meint der als kritisch bekannte Sozialrechtler Univ.Prof. Dr. Wolfgang Mazal im Profil v. 13. Jänner 2003: „Die Leute mussten sich in den sechziger und siebziger Jahren auslachen lassen wegen ihrer Minigehälter. Jetzt zu sagen: ‚seid solidarisch und zahlt’, das ist zynisch.“

